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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2017 Ausgegeben am 7. Juli 2017 Teil II 

185. Verordnung: Luftfahrtbegünstigungsverordnung 

185. Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur näheren Regelung der 
steuerbegünstigten Verwendung von Luftfahrtbetriebsstoffen 
(Luftfahrtbegünstigungsverordnung) 

Aufgrund des § 4 Abs. 2 Z 5 des Mineralölsteuergesetzes 1995 (MinStG), BGBl. Nr. 630/1994, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 117/2016 wird verordnet: 

Definitionen 
§ 1. In dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

 1. „Fluglinienverkehr“ die dem öffentlichen Verkehr dienende, regelmäßige flugplanmäßige 
Beförderung nach § 4 Abs. 1 Z 1 des Mineralölsteuergesetzes 1995 (MinStG) auf bestimmten 
Strecken; 

 2. „Bedarfsflugverkehr“ jede andere gewerbsmäßige Luftfahrt-Dienstleistung nach § 4 Abs. 1 Z 1 
MinStG; 

 3. „Flugplan“ das an die Öffentlichkeit gerichtete Angebot eines Luftfahrtunternehmens, während 
einer bestimmten, mehrere Monate umfassenden Periode zu bestimmten, im Voraus 
feststehenden Abflugzeiten Personen oder Sachen gewerbsmäßig zu befördern oder ein 
gleichwertiges Angebot; 

 4. „Luftfahrtunternehmen“ Luftverkehrsunternehmen im Sinne des Luftfahrtgesetzes sowie sonstige 
Unternehmen, die über eine Berechtigung zur entgeltlichen Erbringung von Luftfahrt-
Dienstleistungen verfügen; 

 5. „Freischein Luftfahrt“ (§ 2 Abs. 2) die Bewilligung zur steuerfreien Verwendung von 
Luftfahrtbetriebsstoffen nach § 12 Abs. 1 Z 1 MinStG für nach § 4 Abs. 1 Z 1 MinStG 
begünstigte Luftfahrtunternehmen. Je nach Bewilligungsumfang ist dieser nach § 2 Abs. 2 dieser 
Verordnung als globaler, eingeschränkter oder Einzelfreischein auszustellen. Im Falle von § 2 
Abs. 2 Z 1 (globaler Freischein) und Z 3 (Einzelfreischein) ist der Freischein als solcher auch 
Betankungsschein. Im Falle von § 2 Abs. 2 Z 2 (eingeschränkter Freischein) ist für nach § 4 
Abs. 1 Z 1 MinStG begünstigte Luftfahrzeuge jeweils ein gesonderter Betankungsschein auszu-
stellen (§ 2 Abs. 3); 

 6. „Betankungsschein“ (§ 2 Abs. 3) die Bewilligung zur steuerfreien Verwendung von 
Luftfahrtbetriebsstoffen nach § 12 Abs. 1 Z 1 MinStG für nach § 4 Abs. 1 Z 1 MinStG 
begünstigte Luftfahrzeuge. 

Bewilligungsarten 
§ 2. (1) Die unversteuerte Abgabe von Luftfahrtbetriebsstoffen setzt einen Freischein Luftfahrt für 

das nach § 4 Abs. 1 Z 1 MinStG begünstigte Luftfahrtunternehmen samt gültigem Betankungsschein für 
das Luftfahrzeug voraus, in das die Luftfahrtbetriebsstoffe nach § 15 Abs. 3 MinStG abgegeben werden 
und von dem sie verwendet werden. 

(2) 
 1. Globaler Freischein: Mit einem globalen Freischein wird einem Luftfahrtunternehmen mit 

Fluglinienverkehr die steuerfreie Verwendung von Luftfahrtbetriebsstoffen bewilligt. Dieser 
Freischein umfasst alle Luftfahrzeuge, die im Fluglinienverkehr vom Freischeininhaber 
eingesetzt werden. Der Einsatz im Fluglinienverkehr muss grundsätzlich auf sämtliche von ihm 
eingesetzten Luftfahrzeuge zutreffen. 
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 2. Eingeschränkter Freischein: Mit einem eingeschränkten Freischein wird einem 
Luftfahrtunternehmen die steuerfreie Verwendung von Luftfahrtbetriebsstoffen im 
Bedarfsflugverkehr bewilligt. Die Bewilligung umfasst nur jene Luftfahrzeuge, deren 
ausschließliche Nutzung in der gewerbsmäßigen Luftfahrt nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden kann. Das Zollamt kann in berücksichtigungswürdigen Einzelfällen Ausnahmen von der 
ausschließlichen gewerbsmäßigen Nutzung gewähren, wenn durch die Ausnahme Steuerbelange 
nicht beeinträchtigt werden, insbesondere die bestimmungsgemäße Verwendung der 
Luftfahrtbetriebsstoffe sichergestellt werden kann. 

 3. Einzelfreischein: Mit einem Einzelfreischein wird einem Luftfahrtunternehmen die steuerfreie 
Verwendung von Luftfahrtbetriebsstoffen für ein einzelnes Luftfahrzeug im Bedarfsflugverkehr 
einmalig bewilligt. 

(3) Mit einem Betankungsschein wird dem Inhaber eines Freischeines Luftfahrt nach Abs. 2 der 
unversteuerte Bezug von Luftfahrtbetriebsstoffen für das betreffende Luftfahrzeug sowie deren steuer-
freie Verwendung bewilligt. Gilt ein Freischein Luftfahrt nach Abs. 2 Z 1 (globaler Freischein) und Z 3 
(Einzelfreischein) als solcher auch als Betankungsschein, ist dies auf dem Freischein ersichtlich zu 
machen. Im Falle von Abs. 2 Z 2 (eingeschränkter Freischein) ist auf Grundlage des Freischeins Luftfahrt 
für jedes einzelne Luftfahrzeug der unversteuerte Bezug und die steuerfreie Verwendung durch einen 
gesonderten Betankungsschein zu bewilligen. Solche gesondert ausgestellten Betankungsscheine sind zu 
befristen (Höchstdauer drei Jahre). Auf Antrag des Freischeininhabers ist eine Verlängerung um jeweils 
bis zu drei Jahre möglich. § 14 MinStG ist auf derartige Verlängerungen sinngemäß anzuwenden. 

(4) Im Freischein Luftfahrt sind insbesondere anzugeben: 
 1. die Art des Freischeins (Abs. 2 Z 1, Z 2 oder Z 3); 
 2. der Name (die Firma) und die Anschrift des zum unversteuerten Bezug und zur steuerfreien 

Verwendung berechtigten Luftfahrtunternehmens; 
 3. gegebenenfalls der Zweck, zu dem die Luftfahrtbetriebsstoffe steuerfrei verwendet werden 

dürfen; 
 4. gegebenenfalls der Zeitraum, innerhalb dessen Luftfahrtbetriebsstoffe unversteuert bezogen und 

steuerfrei verwendet werden dürfen; 
 5. für Einzelfreischeine nach Abs. 2 Z 3 Angaben zum Luftfahrzeug (Registrierung des 

Luftfahrzeuges, Herstellerbezeichnung, Seriennummer) sowie eine Beschreibung der 
begünstigten Luftfahrt-Dienstleistung. 

(5) Im gesonderten Betankungsschein sind insbesondere anzugeben: 
 1. Verweis auf den Freischein Luftfahrt; 
 2. der Name (die Firma) und die Anschrift des zum unversteuerten Bezug und zur steuerfreien 

Verwendung berechtigten Luftfahrtunternehmens; 
 3. Angaben zum Luftfahrzeug (Registrierung des Luftfahrzeuges, Herstellerbezeichnung, 

Seriennummer); 
 4. gegebenenfalls eine Beschreibung der begünstigten Luftfahrt-Dienstleistung; 
 5. der Zeitraum, innerhalb dessen Luftfahrtbetriebsstoffe unversteuert bezogen und steuerfrei 

verwendet werden dürfen. 
Bewilligungserteilung 

§ 3. (1) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für die Ausstellung des Freischeines Luftfahrt 
einschließlich Betankungsschein darzulegen und nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. 
Jedenfalls ist die gewerbsmäßige Luftfahrt-Dienstleistung zu beschreiben und anzugeben, welche Art 
Freischein Luftfahrt beantragt wird. 

(2) Zur Erlangung eines globalen Freischeins ist insbesondere 
 – das Bestehen eines Luftfahrtunternehmens durch Vorlage einer Betriebsgenehmigung nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 293 vom 31.10.2008, S. 3, oder einer 
Bewilligung nach § 12 Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr sowie 

 – die flugplanmäßige Beförderung durch Vorlage eines bewilligten Flugplanes oder entsprechender 
Unterlagen über ein gleichwertiges Angebot 

nachzuweisen. 
(3) Zur Erlangung eines eingeschränkten Freischeins sind insbesondere die Umstände dar- und 

offenzulegen, die die gewerbsmäßige Luftfahrt belegen (z. B. Geschäftsmodelle). Weiters sind die 
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begünstigt eingesetzten Luftfahrzeuge und die Dauer ihres geplanten begünstigten Einsatzes anzugeben 
sowie ihre ausschließliche Nutzung in der gewerbsmäßigen Luftfahrt nachzuweisen oder glaubhaft zu 
machen. 

(4) Zur Erlangung eines Einzelfreischeins sind beispielsweise der Beförderungsauftrag oder 
Frachtdokumente vorzulegen. 

(5) Zur Erlangung eines gesonderten Betankungsscheines (§ 2 Abs. 3) ist der Freischein Luftfahrt, zu 
dem der Betankungsschein ausgestellt werden soll, anzugeben und die ausschließliche Nutzung des 
betreffenden Luftfahrzeugs in der gewerbsmäßigen Luftfahrt nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. 
Weiters ist die Dauer anzugeben, für die der Betankungsschein ausgestellt werden soll. Die Befristung 
endet jedenfalls zum Zeitpunkt des Ablaufs des betreffenden Freischeins Luftfahrt. 

(6) Sind amtliche Vordrucke oder Muster vorgesehen, so sind diese zu verwenden. 
Unversteuerte Abgabe von Luftfahrtbetriebsstoffen 

§ 4. (1) Im Zuge einer unversteuerten Abgabe von Luftfahrtbetriebsstoffen ist dem Steuer- oder 
Zolllagerinhaber das Vorhandensein eines gültigen Betankungsscheines nachzuweisen. 

(2) In den Fällen des § 2 Abs. 2 Z 3 ist der Betankungsschein dem Steuer- oder Zolllagerinhaber 
vorzulegen und von diesem einzuziehen, aufzubewahren und dem zuständigen Zollamt auf Verlangen 
vorzulegen. 

(3) In besonders berücksichtigungswürdigen Einzelfällen, in denen 
 1. eine unmittelbare Abgabe des Luftfahrtbetriebsstoffs in das Luftfahrzeug nicht in Betracht 

kommt, weil das Luftfahrzeug für Flüge in Not- und Krisenfällen, insbesondere zu 
Rettungsflügen in Gebiete eingesetzt wird, die so weit von einem Steuer- oder Zolllager entfernt 
sind, dass es im Falle einer unmittelbaren Abgabe der Luftfahrtbetriebsstoffe aus dem Steuer- 
oder Zolllager zu unverhältnismäßigen Verzögerungen des Rettungseinsatzes käme, und 

 2. der unversteuert abgegebene Luftfahrtbetriebsstoff nur als Luftfahrtbetriebsstoff einsetzbar ist, 
und 

 3. die bestimmungsgemäße Verwendung insbesondere anhand von Aufzeichnungen lückenlos 
dargelegt und Missbrauch ausgeschlossen werden kann, 

kann das Zollamt auf Antrag des Verwenders im Zuge der Ausstellung des Betankungsscheines mit 
einem entsprechenden Vermerk von dem Erfordernis der unmittelbaren Abgabe der Luftfahrtbetriebs-
stoffe in das Luftfahrzeug aus einem Steuer- oder Zolllager absehen. Im Antrag hat der Verwender 
darzulegen, von welchen Standorten aus das Luftfahrzeug betankt werden soll. 

Vergütung 
§ 5. (1) Zur Geltendmachung einer Vergütung nach § 5 Abs. 3a MinStG hat der Verwender der 

Luftfahrtbetriebsstoffe das Vorliegen der in § 4 Abs. 1 Z 1 MinStG genannten Voraussetzungen sowie die 
bereits erfolgte Entrichtung der Mineralölsteuer für die Luftfahrtbetriebsstoffe nachzuweisen oder 
zumindest glaubhaft zu machen. 

(2) In besonders berücksichtigungswürdigen Einzelfällen, in denen eine unmittelbare Abgabe des 
Luftfahrtbetriebsstoffs in das Luftfahrzeug aus tatsächlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht in 
Betracht kommt, die bestimmungsgemäße Verwendung aber insbesondere anhand von Aufzeichnungen 
lückenlos dargelegt und Missbrauch ausgeschlossen werden kann, kann das Zollamt auf Antrag des 
Verwenders von dem Erfordernis der unmittelbaren Abgabe der Luftfahrtbetriebsstoffe in das 
Luftfahrzeug aus einem Steuer- oder Zolllager absehen. 

Inkrafttreten 
§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 2017 in Kraft und ist auf Mineralöle anzuwenden, die 

nach dem 30. September 2017 als Luftfahrtbetriebsstoffe nach § 4 Abs. 1 Z 1 MinStG abgegeben werden. 
Werden Freischeine Luftfahrt und gesonderte Betankungsscheine vor diesem Zeitpunkt ausgestellt, ist in 
diesen darauf hinzuweisen, dass diese erst ab 1. Oktober 2017 wirksam werden. 

Schelling 
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